
Amtsblatt Wittichenau 1

Amtliche Mitteilungen Nr. 06 vom 20.03.2020

Öffentliche Bekanntmachung 
der Beschlüsse aus der Stadtratssitzung 

Nr. 01/ 2020 vom 11.03.2020 mit Erläuterungen 

Beschluss-Nr.  01 / 01 / 2020
Der Stadtrat der Stadt Wittichenau beschließt die Neufassung der Vereinbarung 
über den Betrieb und die Finanzierung der Kindertageseinrichtung „St. Marien“ mit 
der Katholischen Kirchgemeinde „St. Mariä Himmelfahrt“ Wittichenau in der vorlie-
genden Entwurfsfassung vom 10.02.2020.

Beschluss-Nr.  02 / 01 / 2020
Der Stadtrat der Stadt Wittichenau beschließt den Abschluss eines Nutzungsver-
trages für die neue Kindertageseinrichtung „St. Marien“ einschließlich des dazuge-
hörigen Grundstückes mit der Katholischen Kirchengemeinde „St. Mariä Himmel-
fahrt“ Wittichenau in der vorliegenden Entwurfsfassung vom 10.02.2020.

Erläuterung zu den Beschluss-Nrn. 01 + 02 / 01 / 2020:
Für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung ist immer eine vertragliche Vereinba-
rung zwischen der Kommune und dem Träger der Kita nötig, die den Betrieb und 
die Finanzierung im Rahmen des Sächsischen Kita-Gesetzes regelt. Da die von der 
Katholischen Pfarrgemeinde Wittichenau als freiem Träger betriebene Kindertage-
seinrichtung vom bisherigen Standort auf der Bautzener Str. 30 („Jakubetzstift“) in 
die von der Stadt neu errichtete Kita an der August-Bebel-Straße 9 umgezogen ist, 
muss diese Vereinbarung dementsprechend neu gefasst werden. 
Da der Träger nun nicht mehr selbst Eigentümer des Gebäudes und des Grund-
stücks ist, ist außerdem auch ein Nutzungsvertrag hierfür abzuschließen.

Beschluss-Nr.  03 / 01 / 2020
Der Stadtrat beschließt den Verzicht auf die Aufstellung eines konsolidierten Ge-
samtabschlusses der Stadt Wittichenau für das Jahr 2020 gemäß VwV Kommu-
nale Haushaltswirtschaft, Punkt XIV Nr. 3.

Erläuterung:
Gemäß § 88b der Sächsischen Gemeindeordnung kann die Gemeinde im Rahmen 
des buchhalterischen Jahresabschlusses einen „Gesamtabschluss“ aufstellen. 
Das hieße, dass neben dem Eigenbetrieb Abwasser auch alle Unternehmen, an 
denen die Gemeinde beteiligt ist, in den Jahresabschluss des Stadthaushaltes ein-
bezogen werden müssten, z.B. die Energieversorgung Schwarze Elster GmbH, die 
Wohnungsbaugesellschaft Wittichenau mbH und der Trinkwasserzweckverband.
Da die Stadt Wittichenau aber jährlich in einem Beteiligungsbericht zum vorange-
gangenen Geschäftsjahr über die Entwicklungen in den genannten Beteiligungs-
unternehmen berichtet, möchte die Stadtverwaltung auf den äußerst aufwendigen 
Gesamtabschluss verzichten. Dies muss der Rechtsaufsichtsbehörde mit einem 
entsprechenden Stadtratsbeschluss angezeigt werden.

Beschluss-Nr.  04 / 01 / 2020
B e s c h l u s s    
zur Billigung und Offenlage zur 2. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 2 „Gewerbepark Brischko“ im Rahmen einer frühzei-
tigen Beteiligung

Der Stadtrat der Stadt Wittichenau billigt den ersten Entwurf zur 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 2 „Gewerbepark Brischko“ Stadt Wittichenau, bestehend aus 
der Planzeichnung mit den textlichen Festsetzungen und die textliche Begründung 
in der Fassung vom 05.03.2020.
Der Stadtrat beschließt, den Entwurf zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
2 „Gewerbepark Brischko“ Stadt Wittichenau in der Fassung vom 05.03.2020 
einschließlich aller Planteile mit textlicher Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB      

CORONA VIRUS/ COVID-19

Sehr geehrte Bürgerinnen 
und Bürger, 
česćeni wobydlerjo, 

auf Grund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Co-
ronavirus/ COVID-19 müssen wir fast täglich Änderungen in unserem bislang normalen 
Alltag zur Kenntnis nehmen.
Entscheidend ist nach Angaben von Experten nunmehr eine Verhinderung von mög-
lichen Infektionsketten und einer zügigen Ausbreitung des Corona-Virus. Dies soll mit 
den zur Verfügung stehenden Mitteln erreicht werden und bedarf auch der Unterstüt-
zung und Mithilfe aller Einwohner von Wittichenau.
Hierzu gilt seit 14.03.2020 eine Allgemeinverfügung des Landratsamtes Bautzen, mit 
welcher u.a. Veranstaltungen ab 100 Personen untersagt sind. Darüber hinaus besteht 
eine Empfehlung des Gesundheitsamtes, auch auf Veranstaltungen mit geringeren Be-
sucherzahlen zu verzichten.
Das Staatsministerium für Kultus hat eine Änderung der Verwaltungsvorschrift Bedarf 
und Schuljahresabschluss 2019/ 2020 erlassen, nach welcher ab 16. März 2020 bis 
auf weiteres keine Schulbesuchspflicht besteht. Es ist zu erwarten, dass die Schulen 
demnächst durch die zuständigen Gesundheitsämter geschlossen werden.

Betreuungseinrichtungen (Krippen, Kindergärten und Horte), welche gleichfalls vor einer 
Schließung stehen, werden auch in der Zeit der Schließung nach dem Infektionsschutz-
gesetz offengehalten, soweit sie für die Betreuung von Kindern von Beschäftigten in 
Einrichtungen der kritischen Infrastruktur notwendig sind. Das betrifft beispielsweise die 
Betreuung von Kindern von Beschäftigten in Krankenhäusern, Polizeibehörden usw. 

Gleichfalls wurden aufgrund der gegebenen Umstände die Angebote in unserer Stadt 
stark eingeschränkt. Seit Montag sind die Stadtbibliothek sowie die Sporthallen und der 
Schulclub für die öffentliche Nutzung gesperrt.   

Die Dienststellen der Stadtverwaltung im Rathaus, Kämmerei und Einwohnermelde- 
und Standesamt sind für den Publikumsverkehr gleichfalls geschlossen. Für Ihre Anlie-
gen oder Anfragen stehen wir Ihnen jedoch gern telefonisch oder per E-Mail zur Verfü-
gung. Die Kontaktdaten können Sie der Internetseite www.wittichenau.de entnehmen.

Nach Information des Malteserstift St. Adalbert bleibt die Einrichtung in Wittichenau zum 
Schutz der Bewohner und Bewohnerinnen ab 13.03.2020 gleichfalls geschlossen. 

Danke für Ihr Verständnis, bleiben Sie gesund 
und bewahren Sie sich noch etwas Humor!

Ihr Bürgermeister
Markus Posch

Stadtverwaltung Wittichenau                             Wittichenau, 17.03.2020
Markt 1 02997 Wittichenau

Werte Bürgerinnen und Bürger,
die nächste Sitzung des Vergabeausschusses der Stadt Wittichenau findet

am Donnerstag, dem 26.03.2020, um 18.15 Uhr,

in der Stadtverwaltung Wittichenau, Ratssaal, statt.

Tagesordnung (öffentlicher Teil):
 Beschlussfassung zur Vergabe Entsorgung von Klärschlamm
 Beschlussfassung zur Vergabe eines Traktors für den Städtischen Bauhof
 Beschlussfassung zur Vergabe eines Mähgerätes für den Städtischen Bauhof
 Beschlussfassung zur Annahme einer Geldspende  

Markus Posch, Bürgermeister
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Beschluss-Nr.  07 / 01 / 2020
B e s c h l u s s
zur Abwägung zur Ergänzungssatzung „Rachlau - Mitte“ 
nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB (Gemarkung Rachlau Flur 1 
Flurstück 42/1)

1.
Der Stadtrat der Stadt Wittichenau hat die fristgerecht vorgebrachten Stellungnah-
men der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie das Ergebnis der Betei-
ligung der Öffentlichkeit zum Entwurf der Ergänzungssatzung „Rachlau - Mitte“ im 
Ortsteil Rachlau gemäß § 34 Abs. 4 BauGB vom 04.12.2019 geprüft und entspre-
chend Abwägungsbericht gegeneinander und untereinander abgewogen.
Der Stadtrat beschließt die Anpassung der im Verfahren befindlichen Ergänzungs-
satzung für das Flurstück 42/1 der Flur 1 Rachlau zur Deckung des dringenden 
Wohnbedarfs gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB „Rachlau - Mitte“ zur Abrundung 
des Ortsteils Rachlau entsprechend Abwägungsbericht in der Fassung vom 
11.03.2020.

2.
Mit der Ausarbeitung der Änderung des Planentwurfs wird das Büro für Land-
schaftsarchitektur und Freiraumplanung Dipl.-Ing. Christine Tenne, Pulsnitzer Stra-
ße 6 in 01917 Kamenz beauftragt.

Beschluss-Nr.  08 / 01 / 2020
S a t z u n g s b e s c h l u s s    
zur Ergänzungssatzung „Rachlau - Mitte“ nach § 34 Abs. 
4 Nr. 3 BauGB (Gemarkung Rachlau Flur 1 Flurstück 42/1) 
in der Fassung vom 11.03.2020

1. 
Der Stadtrat beschließt die Ergänzungssatzung „Rachlau - Mitte“ für das Flurstück 
42/1 der Flur 1 Rachlau - bestehend aus den Planzeichnungen, den textlichen 
Festsetzungen - als Satzung.
2. 
Die Begründung wird gebilligt.
3.
Das Bau-, Gewerbe-, Ordnungsamt der Stadtverwaltung Wittichenau wird beauf-
tragt, diese Ergänzungssatzung beim Landratsamt Bautzen anzuzeigen sowie den 
Satzungsbeschluss ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist auch anzugeben, wo 
die Satzung während der Dienststunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft 
verlangt werden kann.

Erläuterung zu den Beschluss-Nrn. 07 + 08 / 01 / 2020:
Der Stadtrat hatte am 04.09.2019 den Aufstellungsbeschluss zur Ergänzungssat-
zung „Rachlau - Mitte“ gefasst, um dort im Außenbereich Baurecht für ein Eigen-
heim zu schaffen. 
Das mit der Erstellung beauftragte Ingenieurbüro hat bereits zu Beginn der Pla-
nungsphase eine frühzeitige Anhörung der Träger öffentlicher Belange durchge-
führt. Dabei hat sich herausgestellt, dass eine Bebauung am ursprünglich ge-
planten Standort (Rachlau Flur 1 Flurstück 41) nicht möglich ist, weil sich dort 
das EU-Vogelschutzgebiet „Doberschützer Wasser“ befindet. Nach Abwägung der 
Ergebnisse dieses ersten Anhörungsverfahrens hat der Stadtrat am 11.12.2019 
per Beschluss eine Änderung des Standortes auf den Weg gebracht. Gleichzeitig 
wurde beschlossen, den für den neuen Standort erarbeiteten Planentwurf öffentlich 
auszulegen, was vom 03.02. - 06.03.2020 geschehen ist, und die Träger öffent-
licher Belange nochmals anzuhören.  
Nachdem nun im Abwägungsbeschluss alle im zweiten Beteiligungsverfahren 
eingegangenen Hinweise, Bedenken und Anregungen abgewogen worden sind, 
konnte mit dem Satzungsbeschluss das Verfahren abgeschlossen werden.

Wittichenau, 16.03.2020

Markus Posch
Bürgermeister

öffentlich auszulegen und die betroffenen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB zu beteiligen sowie die Öffentlichkeit von der Offenlage in Kenntnis 
zu setzen. Der Öffentlichkeit ist Gelegenheit zur Erörterung zu geben.
Der Bürgermeister wird beauftragt, Ort und Dauer der Auslegung öffentlich bekannt 
zu geben und wo der Entwurf der Ergänzungssatzung einschließlich aller Planteile 
mit textlicher Begründung zur allgemeinen Information der Öffentlichkeit ausliegt.
Die Verwaltung wird beauftragt, den Entwurfs- und Offenlagebeschluss ortsüblich 
bekannt zu machen.

Erläuterung:
Da der Bedarf an Flächen für den Eigenheimbau nach wie vor hoch ist, wurde in 
der Stadtratssitzung vom 11.12.2019 der Aufstellungsbeschluss zu einer Änderung 
des Bebauungsplanes des 2. Bauabschnitts des Gewerbeparks Brischko gefasst, 
um mit diesem Verfahren einen Teil der Gewerbeflächen in Wohnbauflächen um-
zuwandeln. Im südlichen Randbereich des 2. Bauabschnitts sollen auf diese Weise 
vier Eigenheimbaustellen geschaffen werden.
Inzwischen liegt nun der erste Planentwurf vor. Nach dem o.g. Stadtratsbeschluss 
wird dieser Entwurf für die Öffentlichkeit ausgelegt (siehe gesonderte Bekannt-
machung). Gleichzeitig erfolgt die Anhörung der Träger öffentlicher Belange (z.B. 
Versorgungsunternehmen, Bauaufsichtsamt, Naturschutz- und Raumordnungsbe-
hörden, Nachbargemeinden).

Beschluss-Nr.  05 / 01 / 2020
A u f s t e l l u n g s b e s c h l u s s    
zur  Ergänzungssatzung „Hoske - Nord“ nach § 34 Abs. 4 
Nr. 3 BauGB (Gemarkung Hoske, Flur 1 Flurstück 443) 

1. 
Der Stadtrat beschließt für einen Teil des Flurstückes 443 Gemarkung Hoske, Flur 
1, zur Deckung des dringenden Wohnbedarfs gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB die 
Aufstellung der Ergänzungssatzung „Hoske - Nord“ zur Abrundung des Ortsteils 
Hoske.

2. 
Mit der Ausarbeitung des Planentwurfs wird das Büro für Landschaftsarchitektur 
und Freiraumplanung Dipl.-Ing. Christine Tenne, Pulsnitzer Straße 6 in 01917 Ka-
menz beauftragt.

3. 
Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.

Erläuterung:
Auch im Ortsteil Hoske besteht Bedarf an Bauland zur Errichtung von Eigenhei-
men. Daher soll mit der Ergänzungssatzung „Hoske - Nord“ ein Außenbereichs-
grundstück in Bauland umgewandelt und so eine Eigenheimbaustelle geschaffen 
werden.

Beschluss-Nr.  06 / 01 / 2020
B e s c h l u s s    
zur Billigung und Offenlage zur Ergänzungssatzung 
„Kamenzer Straße 75a“ (Gemarkung Wittichenau Flur 8       
Flurstück 96) nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB 

Der Stadtrat der Stadt Wittichenau billigt den Entwurf der Ergänzungssatzung „Ka-
menzer Straße 75a“ Stadt Wittichenau, bestehend aus den Planzeichnungen mit 
den textlichen Festsetzungen und die textliche Begründung in der Fassung vom 
05.03.2020 entsprechend § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB.
Der Stadtrat beschließt, den Entwurf der Ergänzungssatzung in der Fassung vom 
05.03.2020 einschließlich aller Planteile mit textlicher Begründung gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB öffentlich auszulegen und die betroffenen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen sowie die Öffentlichkeit von der Offenlage 
in Kenntnis zu setzen. Der Öffentlichkeit ist Gelegenheit zur Erörterung zu geben.
Der Bürgermeister wird beauftragt, Ort und Dauer der Auslegung öffentlich bekannt 
zu geben und wo der Entwurf der Ergänzungssatzung einschließlich aller Planteile 
mit textlicher Begründung zur allgemeinen Information der Öffentlichkeit ausliegt.
Die Verwaltung wird beauftragt, den Entwurfs- und Offenlagebeschluss ortsüblich 
bekannt zu machen.

Erläuterung:
Am 11.12.2019 hat der Stadtrat den Beschluss zur Aufstellung der o.g. Ergänzungs-
satzung gefasst, um Baurecht für ein weiteres Eigenheim in zweiter Reihe an der 
Kamenzer Straße zu schaffen. Zwischenzeitlich wurde der Planentwurf erarbeitet, 
der nun - nach der Billigung durch den Stadtrat - für die Öffentlichkeit ausgelegt 
wird (siehe gesonderte Bekanntmachung). Gleichzeitig werden die Träger öffent-
licher Belange angehört.

Unbekannte scheitern an Eingangstür
Wittichenau, OT Keula 16.03.2020, 18:00 Uhr - 17.03.2020, 06:45 Uhr
Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag versucht in ein Firmengebäude im Wittichen-
auer Ortsteil Keula einzudringen. Der Versuch scheiterte jedoch. Der verursachte Schaden belief 
sich auf etwa 2.500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. (ks)

Unbekannte stehlen Dachrinne
Wittichenau, Kirchplatz 11.03.2020 - 17.03.2020, 10:00 Uhr
Unbekannte haben in der Zeit von letzten Mittwoch bis Dienstagmorgen am Kirchplatz in Wittich-
enau zwei Kupferfallrohre gestohlen. Der Diebstahlsschaden belief sich auf circa 400 Euro. Der 
am Gebäude entstandene Sachschaden betrug etwa 100 Euro. Die Ermittlungen des Polizeire-
viers Hoyerswerda dauern an. (mk)
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
česćeni wobydlerjo, 
mit Datum vom 09. März 2020 hat das Rechts- und Kommunalamt beim Landratsamt in 
Bautzen die Haushaltssatzung der Stadt Wittichenau sowie den Wirtschaftsplan des Eigen-
betriebes Abwasser für das Jahr 2020 ohne Auflagen genehmigt.
Dem ging eine fast 3 monatige Prüfung der Unterlagen durch die Aufsichtsbehörde voraus, 
nachdem der Stadtrat den Haushalt 2020 in seiner Sitzung am 11. Dezember 2019 sowie 
den Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser in der Sitzung am 30. Oktober 2019 beschlos-
sen hat.
Damit kann nunmehr mit einer Umsetzung der in diesem Jahr geplanten Maßnahmen be-
gonnen werden.
Die wichtigste Information für Bürger und Gewerbetreibende ist sicher, dass auch in 2020 
die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer nicht erhöht wurden. 
Nach Abschluss der Bauarbeiten für den Ersatzneubau des Kinderhauses Jakubetzstift 
werden in diesem Jahr die Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule weitergeführt und 
abgeschlossen. Dabei werden insbesondere Forderungen des Brandschutzes umgesetzt, 
Maler- und Elektrikerarbeiten durchgeführt.
In die Ausstattung der FFW Wittichenau (dies betrifft gleichfalls alle Ortswehren und Lösch-
gruppen) werden ca. 35 TEUR investiert.
Mit der Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes für die Stadt und die Ortschaften 
soll der Notwendigkeit für künftige Förderprogramme nachgekommen werden. Gleichzeitig 
sollen durch eine aktive Beteiligung der Einwohner Entwicklungsmöglichkeiten und Ziele 
für unsere Kommune festgeschrieben werden, welche sich auf alle relevanten Teilbereiche, 
d.h. wirtschaftliche, kulturelle, gewerbliche, soziale oder touristische Belange beziehen.
Für den Bauhof soll ein neues Fahrzeug angeschafft werden, um damit den weiter stei-
genden Anforderungen, insbesondere bei der Grabenreinigung und –unterhaltung gerecht 
werden zu können.
Darüber hinaus sind auch 2020 kleinere Straßenbaumaßnahmen sowie Mittel für die Um-
stellung der Straßenbeleuchtung auf LED vorgesehen.
Inwieweit die derzeitige CORONA Pandemie Konsequenzen auf den aktuellen bzw. auf 
die künftigen Haushalte der Stadt Wittichenau hat, ist derzeit seriös nicht abzuschätzen. 
Jedoch werden die Auswirkungen für die Wirtschaft nicht ohne Auswirkungen auf den Staat 
und die Kommunen bleiben.  

Ihr Bürgermeister Markus Posch

Sachsen untersagt alle Veranstaltungen, schließt 
fast alle öffentliche und private Einrichtungen

17.03.2020, 14:01 Uhr — 1. Korrektur (aktuell)
Um das Ansteckungsrisiko mit dem Corona-Virus weiter zu reduzieren, schließt der 
Freistaat Sachsen per Allgemeinverfügung fast alle private und öffentliche Einrich-
tungen und untersagt alle Veranstaltungen. Das Kabinett hat diese Maßnahme in 
seiner heutigen Sitzung beraten. Die Verfügung des Gesundheitsministeriums gilt 
ab 19. März 2020, Null Uhr früh, bis zunächst 20. April 2020.
Sie untersagt den Betrieb von Tanzlokalen, Messen, Spezial- und Jahrmärkten, 
Volksfesten, Spielbanken und Wettannahmestellen. Zudem sind für den Publi-
kumsverkehr geschlossen Theater, Musiktheater, Kinos, Konzerthäuser, Opern, 
Museen, Ausstellungshäuser, Angebote in Stadtteilkulturzentren und Bürgerhäu-
sern, Angebote der offenen Kinder und Jugendarbeit, öffentliche Bibliotheken, 
Planetarien, zoologische Ausstellungen in geschlossenen Räumen, Angebote von 
Volkshochschulen, Angebote von Sprach- und Integrationskursen der Integrati-
onskursträger, Angebote von Musikschulen, Angebote in Literaturhäusern, Ange-
bote öffentlicher und privater Bildungseinrichtungen, Schwimmbäder, Saunas und 
Dampfbäder, Fitness- und Sportstudios, Spielplätze, Seniorentreffpunkte, Mensen 
und Cafés der Studentenwerke, Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Syna-
gogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften, Sportanlagen 
sowie Reisebusreisen.
Geöffnet bleiben Gaststätten in der Zeit von 6 bis 18 Uhr einschließlich ihrer 
Liefer- und Abholdienste für den Außer-Haus-Verkauf. Geöffnet und vom Sonn-
tagsverkaufsverbot ausgenommen werden der Einzelhandel für Lebensmittel, 
Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitäts-
häuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Rei-
nigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfs-
märkte und der Großhandel. Eine Öffnung dieser genannten Einrichtungen erfolgt 
unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von 
Warteschlangen. Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin 
nachgehen. Alle Einrichtungen des Gesundheitswesens bleiben unter Beachtung 
der gestiegenen hygienischen Anforderungen geöffnet.
Das Kabinett beschloss zudem die Einrichtung eines gemeinsamen Krisenstabes 
von Innenministerium und Gesundheitsministerium. Er bekommt den Titel Gemein-
samer Krisenstab Infektionsschutz. Alle Ministerien werden in dem Stab vertreten 
sein. Ziel ist die Koordinierung der Maßnahmen aller Ministerien zur Bekämpfung 
des Coronavirus SARS-CoV-2, die Unterstützung von Behörden, Dienststellen und 
Einrichtungen im Freistaat Sachsen sowie die Bündelung von Informationen für die 
Berichterstattung gegenüber den zuständigen Behörden von Bund und Ländern 
sowie für die Öffentlichkeits- und Medienarbeit. Gleichzeitig soll eine Beschleuni-
gung notwendiger Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse erreicht werden.
Alle Informationen rund um COVID 19 finden Sie hier: https://www.sms.sachsen.
de/coronavirus.html
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Busverkehr im Landkreis Bautzen ab 23.03.2020:
Linienverkehr wird auf Ferienfahrplan umgestellt

Mit Bezug auf die „Allgemeinverfügung Vollzug des Infektionsschutzge-
setzes Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie“ des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
(SMS) vom 16. März 2020 und der darin festgelegten Einstellung des 
Schulbetriebs und der Betreuungsangebote in Kindertageseinrichtungen 
ab dem 18. März 2020 wird nach einer Übergangsphase ab Montag, 
dem 23. März 2020 der Linienverkehr im Landkreis Bautzen auf die Fe-
rienfahrpläne umgestellt.
Das bedeutet, dass alle Fahrten mit der Kennzeichnung „verkehrt nur an 
Schultagen“ nicht durchgeführt werden. Diese Regelung gilt mindestens 
bis zum Ende der regulären Osterferien am 17. April 2020.
Im gleichen Zeitraum, d. h. ebenfalls vom 23. März 2020 bis 17. April 
2020, wird auch der so genannte freigestellte Schulbusverkehr mit Ta-
xen, Mietwagen und Bussen, beauftragt durch das Straßenverkehrsamt 
des Landratsamtes Bautzen, eingestellt.
Hinweise für Fahrgäste:
Ab sofort werden bis auf weiteres der Ein- und Ausstieg an der ersten 
Tür und der Verkauf von Fahrausweisen eingeschränkt. Damit soll 
die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung beim Fahrscheinverkauf und 
einem damit verbundenen Geldwechsel sowohl für die Busfahrer/innen 
als auch für alle Fahrgäste minimiert werden. Zur Sicherheit der Ge-
sundheitsvorsorge des Fahrpersonals sollten möglichst die vorderen 
Sitzreihen frei gehalten werden.
Die Fahrscheinpflicht wird hierdurch selbstverständlich nicht aufge-
hoben. Die gemein-samen Tarifbestimmungen und Beförderungsbe-
dingungen des VVO und des ZVON gelten weiterhin. Der Landkreis 
Bautzen und die Verkehrsunternehmen bitten ihre Fahrgäste, die not-
wendigen Tickets vorab in den Mobilitätszentren, in betrieblichen und 
externen Verkaufsstellen sowie insbesondere mit der App „HandyTicket 
Deutschland „ zu erwerben.
Bürger/innen können sich auf den Webseiten der Verkehrsunternehmen, 
der Verkehrs-verbünde Oberelbe (VVO) und Oberlausitz-Niederschle-
sien (ZVON) sowie an den Haltestellen über das reguläre Fahrplanan-
gebot in den Ferien informieren.
LANDRATSAMT BAUTZEN KRAJNORADNY ZARJAD BUDYŠIN PRESSESTELLE

 
Öffentliche Bekanntmachung
Jährliche Überprüfung der Standsicherheit der Grabmale auf dem Friedhof Spohla

Die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Standsicherheitsprüfung der Grabmale auf dem Friedhof 
Spohla durch Beauftragte der Stadtverwaltung Wittichenau als Friedhofsträger findet in der Zeit vom 
23. bis 27. März 2020   statt.

Sofern Grabmale festgestellt werden, die nicht mehr standsicher sind, erhalten diese einen entspre-
chenden Aufkleber. 
Zusätzlich werden die Nutzungsberechtigten angeschrieben und dazu verpflichtet, innerhalb einer 
bestimmten Frist die Standsicherheit von einer Fachfirma wieder herstellen zu lassen und dies dem Friedhofsträger, 
der Stadtverwaltung Wittichenau nachzuweisen.
Danach findet eine Nachkontrolle statt.

Wittichenau, 16.03.2020

Markus Posch
Bürgermeister

Stau auf der BAB 4: 
Auffahrten Richtung Görlitz ab Pulsnitz gesperrt 
BAB 4, Dresden - Görlitz 19.03.2020, 06:00 Uhr
Der Stau auf der BAB 4 zwischen Dresden und Görlitz, der sich seit Mon-
tag auf Grund der Grenzkontrollen der Republik Polen in Richtung Görlitz 
gebildet hat, ist in der Nacht von 57 auf circa 40 Kilometer zurückgegangen. 
Das Stauende befindet sich nun kurz hinter der Anschlussstelle Bautzen-
Ost in Fahrtrichtung Görlitz. Die Bildung der Rettungsgasse läuft im Moment 
durchwachsen. Wir bitten erneut darum, zu jeder Zeit Platz für die Einsatz-
fahrzeuge zu schaffen.
Auffahrten Richtung Görlitz ab Pulsnitz gesperrt
Aufgrund des zu erwartenden Rückreiseverkehrs zum Wochenende rech-
net die Polizei erneut mit einem hohen Verkehrsaufkommen im Laufe des 
Donnerstages. Aus diesem Grund bleiben alle Auffahrten auf die BAB 4 ab 
Pulsnitz bis Görlitz vorerst gesperrt.
Abfahren nur für Anwohner/Lieferfahrzeuge möglich
Die Polizei kontrolliert die Fahrzeuge und lässt Anwohner, Lieferverkehr für die 
Landkreise Görlitz und Bautzen sowie Tiertransporter passieren. So lotsten 
Polizeikräfte am Mittwoch mehrere dieser Fahrzeuge von der Autobahn.



 Amtsblatt Wittichenau 5

Lagebericht Corona-Virus im Landkreis Bautzen          
Status: 18.03.2020, 16:00 Uhr
36 Personen im Landkreis Bautzen mit Corona-Virus infiziert
Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Bautzen hat deutlich zugenommen. Dies war 
aufgrund der Erfahrungen aus anderen Gebieten mit hohen Fallzahlen bereits zwischen 
dem 8. und 12. Tag nach der ersten Infektion erwartet worden. Gegenwärtig ist die Lage 
unter Kontrolle. Das Gesundheitsamt ermittelt weiterhin alle Kontakte der Betroffenen, te-

stet diese und spricht Quarantänen aus. 
Der Krisenstab des Landratsamtes arbeitet im 2-Schicht-Betrieb täglich bis 20 Uhr. Er un-

terstützt das Gesundheitsamt bei der Arbeit und koordiniert Aufgaben, die über die Arbeit 
des Gesundheitsamtes hinausgehen. So wurde gestern eine Versorgung der Verkehrsteil-
nehmer im Mega-Stau auf der A4 aufgrund der Grenzkontrollen nach Polen organisiert.

Landrat Michael Harig hat sich am 17.03.2020 mit einer Videobotschaft 
zur Situation im Landkreis Bautzen an die Einwohner gewandt. 
https://youtu.be/UwwSciWEFU4

Stand der Erkrankungen
Derzeit sind im Landkreis Bautzen 36 (+12 zum Vortag) Personen mit dem Coronavirus 
infiziert. Je 6 Fälle der neuen Fälle stammen aus den Räumen Bautzen und Hoyerswerda. 
Von allen Infizierten stammen 8 Personen aus dem Raum Hoyerswerda, 15 aus dem Raum 
Bautzen und 13 aus dem Raum Kamenz. Die Zahl der angeordneten Quarantänen steigt auf 
520. Von den bisher festgestellten Corona-Infektionen ist bei zwei Personen ein schwerer 
Krankheitsverlauf zu verzeichnen. Diese Personen werden in einer Klinik behandelt.  

Maßnahmen und Empfehlungen der Behörden
- Rückkehrer aus Ischgl werden durch Gesundheitsamt getestet
Personen, die in den vergangenen 14 Tagen aus dem österreichischen Ski-Ort Ischgl zu-

rückgekehrt sind, werden ab sofort durch das Gesundheitsamt getestet. Bereits registrierte 
Personen werden durch das  Gesundheitsamt informiert. Noch nicht registrierte Personen 
sollen sich selbst isolieren und sich dringend am Corona-Bürgertelefon: 03591 525112121 
(Mo-Fr: 9-17 Uhr) melden. 
- Der Linienverkehr im Landkreis Bautzen wird wegen der Schulschließungen ab  23.03.2020 
auf Ferienfahrplan umgestellt. Diese Regelung gilt mindestens bis zum Ende der regulären 
Osterferien am 17. April 2020. Auch der freigestellte Schulbusverkehr mit Taxen, Mietwa-

gen und Bussen im Auftrag des Landratsamtes Bautzen wird in dieser Zeit eingestellt. 
Zum Schutz vor Ansteckungen im ÖPNV gilt zudem: 
o Kein Fahrscheinverkauf im Bus - bitte Handyticket-Deutschland-App 
                  oder Verkaufsstellen und Mobilitätszentren nutzen
o Vordere Sitzplätze im Fahrerbereich freihalten
o Kein Aus- und Einstieg an der Fahrertür
https://www.landkreis-bautzen.de/aenderungen-im-busverkehr-im-landkreis-bautzen.php

Im Eisenbahnverkehr können weiterhin noch alle fahrplanmäßigen Angebote aufrechterhal-
ten werden. Notfahrpläne werden jedoch vorbereitet.
- Corona-Bürgertelefon: 03591 525112121 (Mo-Fr: 9-17 Uhr)
- Nachfragen erreichen uns zum Betrieb von Behindertenwerkstätten. 
  Diese bleiben vorerst geöffnet - sie gelten als Betriebsstätten.
- Das Landratsamt hat den Besucherbetrieb eingestellt. Anfragen können telefonisch oder 
per E-Mail mit den jeweiligen Sachbearbeitern geklärt werden. Unterlagen können an fol-
genden Standorten abgegeben werden:
. Standort Bautzen:   Bahnhofstraße 9, Raum 119
. Standort Kamenz:   Macherstraße 55, Foyer Eingangsbereich
. Standort Hoyerswerda:  Schlossplatz 2, neben Bürgeramt
Auch die Kfz-Zulassungen und Fahrerlaubnisbehörden sind bis auf weiteres geschlos-

sen. Nur besondere Zulassungsangelegenheiten (Gewerbe-, Sonderfahrzeuge) sind nach 
Terminabsprache weiterhin möglich. Hierfür ist eine Voranmeldung per E-Mail an kfz-zu-

lassung@lra-bautzen.de notwendig. Verschiedene Services sind auch online möglich: htt-
ps://www.landkreis-bautzen.de/landratsamt/organisation/59          Der Pflichtumtausch von 
Führerscheinen wird ausgesetzt.
- Alle finanziellen Leistungen des Landratsamtes werden weiterhin wie üblich gezahlt. 
- Ausländeramt:  Dokumente (Duldung, Aufenthaltsgestattung) werden derzeit weder aus-

gestellt noch verlängert. Den Betroffenen entsteht dadurch kein rechtlicher Nachteil, der 
jeweilige Aufenthaltsstatus bleibt unabhängig von seiner Gültigkeit erhalten. Die Leistungs-

gewährung erfolgt wie bisher monatlich per Überweisung. Barauszahler erhalten ihren Re-

gelsatz weiterhin an den Zahlstellen des Landratsamtes ausgezahlt.
- Seit heute sind alle Schulen und Kitas geschlossen. Das gilt auch für die Kindertagespfle-

ge. Eine Notbetreuung gilt nur für einen sehr eingeschränkten Personenkreis. Umfassende 
Informationen dazu gibt es auf www.bildung.sachsen.de. Hier finden sich auch die Liste der 
zugelassenen Berufsgruppen und entsprechende Anträge/Arbeitgeberbestätigungen.
- Ab Donnerstag gilt eine Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsen. Bars, Kinos, öffent-
liche Einrichtungen und zahlreiche Geschäfte sind ab diesem Zeitpunkt bis 20. April 2020 
geschlossen. https://www.staatsregierung.sachsen.de/coronavirus-in-sachsen.html#a-6971
Hinweise für Coronavirus-Infizierte und Menschen in Quarantäne
- Verstöße gegen eine angeordnete Quarantäne sind eine Straftat. Sie können mit emp-

findlichen Geld- oder Freiheitsstrafen geahndet werden. Das gilt auch für die mündliche 
Anordnung des  Gesundheitsamtes. Bitte handeln Sie besonnen - Sie gefährden sonst die 
Gesundheit Ihrer Mitmenschen!
- Jedoch bitten wir um Beachtung, dass nicht jeder Urlaubsrückkehrer sich automatisch 
in Quarantäne befindet.  https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/
Quarantaene/Flyer.pdf?__blob=publicationFile
Coronavirus-Infektion und häusliche Quarantäne - Merkblatt für Kontaktpersonen 
https://www.landkreis-bautzen.de/download/Gesundheitsamt/SMS-Coronavirus-Merkblatt.pdf
Verhalten beim Auftreten von Coronavirus-Infektionen - Merkblatt des Freistaates Sachsen

Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadtverwaltung Wittichenau 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zusätzliche Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes im Jahr 2020 
 
Werte Bürgerinnen und Bürger, 
 

die Stadtverwaltung Wittichenau gibt bekannt, dass das Einwohnermeldeamt, Ticinplatz 2, 
 

an folgenden Samstagen in der Zeit von 09.00 – 11.00 Uhr
( 04.04., 09.05.,06.06., 04.07., 01.08., 05.09., 10.10., 07.11., 05.12.2019)
 

für die Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen 
geöffnet ist. 
 

Bitte legen Sie generell bei der Beantragung von Personalausweisen, Reisepässen sowie 
Kinderausweisen die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch vor. 
 

Stadtverwaltung Wittichenau 

Foto: R. Schleicher
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Die 2. Stufe vom 
Informatikwettbewerb in Kamenz

Am Mittwoch den 4.3 2020 sind drei Kinder aus der Klassenstufe 4 zum In-
formatikwettbewerb nach Wiesa in die Grundschule gefahren. Frau Zschor-
lich, die Mutti von Larissa war so freundlich und hat uns mit dem Auto hinge-
fahren und uns den Tag über begleitet. 
Larissa, Lea und ich mussten in Word einen Fahrplan für die Eisenbahn 
Dresden erstellen. Wir hatten 2 Stunden Zeit für einen schriftlichen Teil und 
einen Teil am Computer. Es war sehr schwierig. Ab dem 6.5.2020 kann man 
im Internet nachsehen, welchen Platz man erreicht hat. Wenn der Name dort 
nicht steht, ist man einer der ersten drei Plätze und bekommt eine Einladung 
für die Siegerehrung. Jetzt sind wir alle drei sehr gespannt.

Nach dem Wettbewerb waren wir alle noch in das Museum Westlausitz zu 
einer Führung eingeladen. 
Für uns war es ein sehr schöner Tag.

Pauline Kockert
Junge Journalisten

Zum 8. März – Internationaler Frauentag 
- Daten und Fakten zu Frauen in Sachsen 

Rund 1,8 Millionen Frauen im Alter ab 18 Jahren in Sachsen können am 
8. März den Internationalen Frauentag feiern. 
Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilt, waren Ende 2018 ab dem 
57. Altersjahr Frauen gegenüber den Männern in der Überzahl. Nach der 
aktuellen Sterbetafel 2016/2018 beträgt die durchschnittliche Lebenser-
wartung bei der Geburt in Sachsen für Frauen 83,9 Jahre und lag damit 
deutlich höher als bei den Männern (78,0 Jahre).
Frauen in Sachsen brachten durchschnittlich 1,6 Kinder zur Welt und 
waren bei der Geburt im Jahr 2018 durchschnittlich 31,2 Jahre alt. 
Von den 45- bis unter 55-jährigen Frauen hatten mehr als 13 Prozent 
keine Kinder geboren. Der Anteil war fast doppelt so hoch wie bei Frauen 
im Alter von 55 bis unter 75 Jahren. 

28 Prozent der Frauen lebten in Familien mit Kindern zu-
sammen. 6 Prozent von ihnen waren alleinerziehend. 
39 Prozent der Frauen lebten in Paargemeinschaften 
ohne Kinder. 29 Prozent aller Frauen waren alleinstehend 
und 3 Prozent lebten als lediges Kind bei den Eltern. 

Ein Blick auf die Qualifikation zeigt, dass 85 Prozent der 
15- bis unter 65- jährigen Frauen über einen beruflichen 
Abschluss verfügen. Reichlich ein Viertel in der Alters-
gruppe der 25- bis unter 45-Jährigen besaß einen Hoch-
schulabschluss. 

Zur Landtagswahl am 1. September 2019 wurde von den 
119 Mandaten 33 oder reichlich ein Viertel von Frauen 
errungen, fast drei Viertel gingen an Männer.

Fotos Rosenmontagsumzug 
R. Schleicher; Foto Schulfasching C.S. 
mit Prinz Niklas und Prizessin Judith
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